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ÄNDERUNGEN UND UMSETZUNG
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� Stellvertretung

� E-Voting im Vorfeld

� Live Stream



DIE MÖGLICHKEITEN DER STELLVERTRETUNG
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Ordentliche Mitglieder können sich durch ein anderes Mitglied oder eine sonstige Person vertreten lassen. 
Vertreter üben in der Mitgliederversammlung Rede- u. Stimmrecht aus. 

Vertreter kann jeder werden, bei dem kein Interessenskonflikt zu befürchten ist.

Nicht bevollmächtigt werden können daher:

� Mitglieder anderer Berufsgruppen

� Angeschlossene oder außerordentliche Mitglieder

� Nutzer oder mit Nutzern wirtschaftlich verflochtene Personen

� Personen, die Interessen von Nutzern oder Mitgliedern anderer Berufsgruppen vertreten



DIE MÖGLICHKEITEN DER STELLVERTRETUNG
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Weiterhin wichtig:

� Jede Stellvertretung ist weisungsgebunden

� Ein Stellvertreter kann von maximal 10 ordentlichen Mitgliedern 
bevollmächtigt werden

� Die Stellvertretung gilt jeweils nur für eine Mitgliederversammlung 

� Fristgerechte Meldung der Stellvertretung per Online-Registrierung 
spätestens zwei Wochen vor MGV bzw. 3 Werktage vor MGV im Krankheitsfall

� Fristgerechte Einreichung einer vom Mitglied und vom Stellvertreter 
unterschriebenen Vollmacht per Post



DIE MÖGLICHKEITEN DER STIMMRECHTSAUSÜBUNG
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Verlagsmitglieder haben zusätzlich die Möglichkeit, ihr Stimmrecht für maximal fünf eigene Verlage
durch einen Verlagsvertreter ausüben zu lassen.

Für die entsprechende Mitteilung gilt:

� Mitteilung muss bis spätestens zwei Wochen vor dem MGV-Termin 
via Online-Registrierung erfolgen

� Im Krankheitsfall gegen Vorlage eines ärztlichen Attests 
bis drei Werktage vor MGV-Termin

� Fristgerechte Einreichung einer Handlungsvollmacht
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ÜBERSICHT STELLVERTRETUNG UND 
STIMMRECHTSAUSÜBUNG
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STELLVERTRETUNG UND STIMMRECHTSAUSÜBUNG
Für Verlage

VERLAG A

Stellvertretung
Bevollmächtigung als Stellvertreter

Stimmrechtsausübung
Muss bei Online-Registrierung 
angeben, welche natürliche 
Person als VERLAGSVERTRETER
in der Mitgliederversammlung 
erscheint

Vertritt Stimmen von 
VERLAG A und VERLAG B 
in der Mitglieder-
versammlung

Muss bei Online-
Registrierung 
Angaben zu VERLAG B
und zu dessen 
VERLAGSVERTRETER 
machen (z. B. 
Personalausweis-
nummer)

ABSTIMMUNG ZU 
VERLAGSVERTRETER

VERLAG B

VERLAGS-
VERTRETER



E-VOTING UND LIVE-STREAM
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Alternativ zur Teilnahme vor Ort für ordentliche Mitglieder und Delegierte 
der außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder :

Abstimmung mittels internetbasiertem Wahl- und Abstimmungssystem im Vorfeld der MGV

� E-Voting

Mitverfolgen der Versammlungen der eigenen Berufsgruppe und der Hauptversammlung per

� Live-Stream
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Die Anmeldung im Online-Registrierungssystem ist erforderlich für

� E-Voting, Live-Stream (=Online Paket)

� Stellvertretung

� Stimmrechtsausübung

Die Anmeldung im Online-Registrierungssystem ist freiwillig für

� Persönliche Teilnahme an der MGV (=Präsenz- Voting)

ZUSAMMENFASSUNG: 
ANMELDUNG IM ONLINE-REGISTRIERUNGSSYSTEM
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ÜBERSICHT E-VOTING UND LIVE-STREAM



06.02.2017 Das Verwertungsgesellschaftengesetz - VGG 11

Wahlen und Abstimmungen erfolgen mittels neuer elektronischer Abstimmungsgeräte (Tablets), die Mitglieder 
und Stellvertreter beim Einlass erhalten.

� Stimmrechtsübertragung: Stimmen können differenziert abgegeben werden

� Stimmrechtsausübung (Verlage): Stimmen können nur gebündelt abgegeben werden

E-Voting-Stimmen fließen - außer bei Nachnominierungen und in der Versammlung 
gestellten Anträgen (Verfahrens- und Änderungsanträge) - in Abstimmungsergebnisse ein

PRÄSENZ-VOTINGWÄHREND DER 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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PRÄSENZ-VOTINGWÄHREND DER 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG



06.02.2017 Das Verwertungsgesellschaftengesetz - VGG 13

PRÄSENZ-VOTINGWÄHREND DER 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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ZUSAMMENFASSUNG ZEITLICHER ABLAUF



WO FINDE ICH INFORMATIONEN?
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� Virtuos

� www.gema.de

� Broschüre, die mit den Einladungen versendet wird



MUSIK 
IST 
UNS 
WAS 
WERT
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